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Gesetz 
vom 20. November 2008 

über die Abänderung des Personen- und 
Gesellschaftsrechts 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Personen- und Gesellschaftsrecht vom 20. Januar 1926, LGBl. 1926 
Nr. 4, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 280 Abs. 1 Ziff. 4 

4. sofern eine Gesellschaft Arbeitnehmer am Kapital der Unternehmung 
beteiligt, Abweichungen von den gesetzlichen Bestimmungen über 
die Mindesteinzahlungspflicht, die Kapitalerhöhung (Art. 173, Art. 295 
Abs. 1 und 7, Art. 295a und 295b), den Erwerb eigener Aktien 
(Art. 306a Abs. 1 Ziff. 1) und das Bezugsrecht für Aktionäre; 

Art. 286a 

d) Vereinfachter Bericht 

1) Von einem Sachverständigenbericht im Sinne von Art. 285 kann 
abgesehen werden, sofern der Verwaltungsrat mittels Beschluss feststellt, 
dass: 
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1. übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne der 
Richtlinie 2004/39/EG als Sacheinlagen eingebracht werden und deren 
Bewertung dem gewichteten Durchschnittspreis an einem geregelten 
Markt im Sinne vorgenannter Richtlinie oder anderen Börsenplätzen 
der letzten 30 Tage vor der tatsächlichen Einbringung entspricht. 
Wurde der Durchschnittspreis durch aussergewöhnliche Umstände 
beeinflusst, die eine erhebliche Änderung des Wertes der Einlage zum 
Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Einbringung bewirken, veranlasst der 
Verwaltungsrat eine Neubewertung; auf diese Neubewertung findet 
Art. 285 entsprechend Anwendung; 

2. andere Vermögensgegenstände als die in Ziff. 1 genannten als Sach-
einlage eingebracht werden und die bereits von einem anerkannten 
Sachverständigen bewertet wurden. Die Bewertung erfolgt nach den 
allgemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen und darf nicht mehr 
als sechs Monate vor dem Tag der tatsächlichen Einbringung vorge-
nommen worden sein. Sind neue erhebliche Umstände eingetreten, 
die eine wesentliche Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Ver-
mögensgegenstands zum Zeitpunkt seiner tatsächlichen Einbringung 
bewirken, veranlasst der Verwaltungsrat eine Neubewertung; auf diese 
Neubewertung findet Art. 285 entsprechend Anwendung; 

3. andere Vermögenswerte als die in Ziff. 1 und 2 genannten als Sachein-
lage eingebracht werden, deren Bewertung aus der Vermögensaufstel-
lung des gesetzlichen Abschlusses des vorausgegangenen Geschäfts-
jahres hervorgeht, sofern dieser nach den Vorschriften des 20. Titels 
(Rechnungslegung) geprüft wurde. Wurde der beizulegende Zeitwert 
durch aussergewöhnliche Umstände beeinflusst, die eine erhebliche 
Änderung des Wertes der Einlage zum Zeitpunkt ihrer tatsächlichen 
Einbringung bewirken, veranlasst der Verwaltungsrat eine Neube-
wertung; auf diese Neubewertung findet Art. 285 entsprechend An-
wendung. 

2) Wurde keine Neubewertung nach Abs. 1 vorgenommen, so kön-
nen ein oder mehrere Aktionäre, die am Beschlusstag über eine Kapital-
erhöhung zusammen mindestens über 5 % des gezeichneten Kapitals der 
Gesellschaft halten, eine Bewertung durch einen Sachverständigen nach 
Art. 285 beantragen. Dieser Antrag kann von den Berechtigten bis zum 
Tag der tatsächlichen Einbringung der Sacheinlage eingebracht werden, 
sofern die Berechtigten zum Zeitpunkt der Antragstellung, wie zuvor am 
Beschlusstag über eine Kapitalerhöhung, zusammen mindestens 5 % des 
gezeichneten Kapitals der Gesellschaft halten. 
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3) Sofern eine Sacheinlage nach Abs. 1 Ziff. 1 oder 2 eingebracht wurde, 
muss innerhalb eines Monats nach dem Zeitpunkt der tatsächlichen Ein-
bringung der Vermögensgegenstände ein Bericht beim Grundbuch- und 
Öffentlichkeitsregisteramt eingereicht werden, der im Sinne von Art. 958 
Ziff. 2 bekannt zu machen ist und Folgendes enthält: 
1. eine Beschreibung der betreffenden Sacheinlage; 
2. Wert, Grundlage sowie gegebenenfalls Methode der Bewertung; 
3. Angaben darüber, ob der ermittelte Wert wenigstens der Zahl und dem 

Nennbetrag oder - falls ein Nennbetrag nicht vorhanden ist - dem 
rechnerischen Wert und gegebenenfalls dem Mehrbetrag der für eine 
solche Sacheinlage auszugebenden Aktien entspricht; 

4. eine Erklärung, dass in Bezug auf die ursprüngliche Bewertung keine 
neuen erheblichen Umstände eingetreten sind. 

Art. 286b 

e) Einlagefrist für Sacheinlagen 

Sacheinlagen müssen innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung 
der Gesellschaft in das Öffentlichkeitsregister vollständig geleistet werden. 

Art. 287 Sachüberschrift 

f) Beschlussfassung der Generalversammlung 

Art. 288 Abs. 4 

4) Art. 285 bis 286b sind anwendbar. 

Art. 296b 

c) Vereinfachter Bericht 

1) Von einem Sachverständigenbericht im Sinne von Art. 296 Abs. 3 
kann abgesehen werden, sofern der Verwaltungsrat mittels Beschluss fest-
stellt, dass: 
1. übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne der 

Richtlinie 2004/39/EG als Sacheinlagen eingebracht werden und deren 
Bewertung dem gewichteten Durchschnittspreis an einem geregelten 
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Markt im Sinne vorgenannter Richtlinie oder anderen Börsenplätzen 
der letzten 30 Tage vor der tatsächlichen Einbringung entspricht. 
Wurde der Durchschnittspreis durch aussergewöhnliche Umstände 
beeinflusst, die eine erhebliche Änderung des Wertes der Einlage zum 
Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Einbringung bewirken, veranlasst der 
Verwaltungsrat eine Neubewertung; auf diese Neubewertung findet 
Art. 296 Abs. 3 entsprechend Anwendung; 

2. andere Vermögensgegenstände als die in Ziff. 1 genannten als Sach-
einlage eingebracht werden und die bereits von einem anerkannten 
Sachverständigen bewertet wurden. Die Bewertung erfolgt nach den 
allgemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen und darf nicht mehr 
als sechs Monate vor dem Tag der tatsächlichen Einbringung vorge-
nommen worden sein. Sind neue erhebliche Umstände eingetreten, 
die eine wesentliche Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Ver-
mögensgegenstands zum Zeitpunkt seiner tatsächlichen Einbringung 
bewirken, veranlasst der Verwaltungsrat eine Neubewertung; auf diese 
Neubewertung findet Art. 296 Abs. 3 entsprechend Anwendung; 

3. andere Vermögenswerte als die in Ziff. 1 und 2 genannten als Sachein-
lage eingebracht werden, deren Bewertung aus der Vermögensaufstel-
lung des gesetzlichen Abschlusses des vorausgegangenen Geschäfts-
jahres hervorgeht, sofern dieser nach den Vorschriften des 20. Titels 
(Rechnungslegung) geprüft wurde. Wurde der beizulegende Zeitwert 
durch aussergewöhnliche Umstände beeinflusst, die eine erhebliche 
Änderung des Wertes der Einlage zum Zeitpunkt ihrer tatsächlichen 
Einbringung bewirken, veranlasst der Verwaltungsrat eine Neube-
wertung; auf diese Neubewertung findet Art. 296 Abs. 3 entspre-
chend Anwendung. 

2) Wurde keine Neubewertung nach Abs. 1 vorgenommen, so können 
ein oder mehrere Aktionäre, die am Beschlusstag über eine Kapitalerhö-
hung zusammen mindestens über 5 % des gezeichneten Kapitals der Ge-
sellschaft halten, eine Bewertung durch einen Sachverständigen nach 
Art. 296 Abs. 3 beantragen. Dieser Antrag kann von den Berechtigten bis 
zum Tag der tatsächlichen Einbringung der Sacheinlage eingebracht wer-
den, sofern die Berechtigten zum Zeitpunkt der Antragstellung, wie zuvor 
am Beschlusstag über eine Kapitalerhöhung, zusammen mindestens 5 % 
des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft halten. 

3) Sofern eine Sacheinlage nach Abs. 1 eingebracht wurde, muss inner-
halb eines Monates nach dem Zeitpunkt der tatsächlichen Einbringung 
der Vermögensgegenstände ein Bericht beim Grundbuch- und Öffent-
lichkeitsregisteramt eingereicht werden, der im Sinne von Art. 958 Ziff. 2 
bekannt zu machen ist und Folgendes enthält: 
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1. eine Beschreibung der betreffenden Sacheinlage; 
2. Wert, Grundlage sowie gegebenenfalls Methode der Bewertung; 
3. Angaben darüber, ob der ermittelte Wert wenigstens der Zahl und dem 

Nennbetrag oder - falls ein Nennbetrag nicht vorhanden ist - dem 
rechnerischen Wert und gegebenenfalls dem Mehrbetrag der für eine 
solche Sacheinlage auszugebenden Aktien entspricht; 

4. eine Erklärung, dass in Bezug auf die ursprüngliche Bewertung keine 
neuen erheblichen Umstände eingetreten sind. 

Art. 296c 

d) Leistungsfrist für Sacheinlagen 

Sacheinlagen müssen innerhalb von fünf Jahren nach dem Kapitaler-
höhungsbeschluss vollständig geleistet werden. 

Art. 306a 

1. Grundsatz 

1) Unbeschadet des Grundsatzes der Gleichbehandlung aller Aktio-
näre, die sich in denselben Verhältnissen befinden, und unbeschadet der 
Richtlinie 2003/6/EG dürfen die Aktiengesellschaft oder Dritte, welche 
im eigenen Namen, aber auf Rechnung der Gesellschaft handeln, Aktien 
der Gesellschaft nur erwerben, wenn folgende Voraussetzungen kumula-
tiv erfüllt sind: 
1. wenn die Generalversammlung die Genehmigung erteilt; die Geneh-

migung muss die Einzelheiten des Erwerbs enthalten, insbesondere 
die Höchstzahl der zu erwerbenden Aktien, die Geltungsdauer der 
Genehmigung, welche fünf Jahre nicht überschreiten darf, und muss 
bei entgeltlichem Erwerb den niedrigsten und höchsten Gegenwert 
festlegen; 

2. der Erwerb von Aktien einschliesslich der Aktien, welche die Aktien-
gesellschaft früher erworben hat und noch hält, sowie der Aktien, die 
der Dritte im eigenen Namen, aber auf Rechnung der Gesellschaft 
früher erworben hat und noch hält, darf nicht dazu führen, dass das 
Nettoaktivvermögen, wie es der Jahresabschluss ausweist, den Betrag 
des gezeichneten Kapitals zuzüglich der Reserven, deren Ausschüt-
tung das Gesetz oder die Statuten nicht gestatten, durch den Erwerb 
unterschreitet; 

3. wenn es sich um den Erwerb von voll einbezahlten Aktien handelt. 
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2) Der Verwaltungsrat hat sich zu überzeugen, dass die Einhaltung der 
in Abs. 1 Ziff. 2 und 3 genannten Voraussetzungen im Zeitpunkt jedes 
genehmigten Erwerbs erfüllt sind. 

3) Wenn der Erwerb notwendig ist, um einen schweren, unmittelbar 
bevorstehenden Schaden von der Gesellschaft abzuwenden, so genügt es, 
wenn der Verwaltungsrat die nächste Generalversammlung über die 
Gründe und den Zweck des Erwerbs, über die Zahl und den Nennwert 
oder den rechnerischen Wert (bei Quotenaktien) der erworbenen Aktien, 
über deren Anteil am Aktienkapital sowie über den Gegenwert der Aktien 
unterrichtet. 

4) Erwirbt eine in Art. 306 Abs. 2 erwähnte Gesellschaft Aktien einer 
Aktiengesellschaft und verfügt diese Aktiengesellschaft unmittelbar oder 
mittelbar über die Mehrheit der Stimmrechte an der anderen Gesellschaft 
oder kann sie auf diese unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden 
Einfluss ausüben, so kommt dies dem Erwerb eigener Aktien gleich. Der 
Erwerb ist nur nach Massgabe von Art. 306d Abs. 3 erlaubt (Aussetzung 
der Stimmrechte bei mittelbarer Stimmenmehrheit oder mittelbarem be-
herrschendem Einfluss). 

Art. 306e 

5. Erwerb durch Dritte 

1) Ein Rechtsgeschäft, das die Gewährung eines Vorschusses oder eines 
Darlehens oder die Leistung einer Sicherheit durch die Gesellschaft an 
einen Dritten zum Zweck des Erwerbs von Aktien dieser Gesellschaft 
zum Gegenstand hat, ist zulässig, sofern folgende Voraussetzungen ku-
mulativ erfüllt sind: 
1. Der Verwaltungsrat ist für die Durchführung des Rechtsgeschäfts 

verantwortlich. Dieses muss zu fairen, marktüblichen Konditionen 
abgewickelt werden, insbesondere in Bezug auf die der Gesellschaft 
gezahlten Zinsen und Sicherheiten für die geleisteten Darlehen oder 
Vorschüsse. Die Bonität des Dritten bzw. der beteiligten Parteien 
muss in angemessener Weise überprüft werden. 

2. Der Erwerb oder die Zeichnung von Aktien anlässlich einer Erhö-
hung durch den Dritten muss zu einem angemessenen Preis erfolgen. 

3. Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung einen Bericht vor, 
aus dem die Gründe für das Geschäft, das Interesse der Gesellschaft 
an dem Geschäft, die Konditionen des Geschäfts, die mit dem Geschäft 
verbundenen Risiken für Liquidität und Solvenz der Gesellschaft und 
der Preis hervorgehen, zu dem der Dritte die Aktien erwerben soll. 
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4. Der Beschluss der Generalversammlung über die Genehmigung des 
Rechtsgeschäfts muss mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der ver-
tretenen Stimmen gefasst werden. Nach Zustimmung ist dieser Be-
richt beim Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramt einzureichen 
und im Sinne von Art. 958 Ziff. 2 bekannt zu machen. 

5. Die Dritten insgesamt gewährte finanzielle Unterstützung darf zu 
keinem Zeitpunkt dazu führen, dass das Nettoaktivvermögen den Be-
trag des gezeichneten Kapitals zuzüglich der Reserven, deren Aus-
schüttung das Gesetz oder die Statuten nicht gestatten, unterschreitet. 
Dabei wird auch jede Verringerung des Nettoaktivvermögens berück-
sichtigt, die infolge des Erwerbs ihrer eigenen Aktien durch die Ge-
sellschaft oder auf Rechnung der Gesellschaft möglicherweise einge-
treten ist. Die Gesellschaft stellt auf der Passivseite der Bilanz eine 
nicht ausschüttbare Rücklage in Höhe des Betrags der insgesamt ge-
währten finanziellen Unterstützung ein. 

2) Zulässig sind auch Rechtsgeschäfte, die im Rahmen der laufenden 
Geschäfte von Banken sowie für Geschäfte zum Zweck des Erwerbs von 
Aktien durch oder für Arbeitnehmer der Gesellschaft oder einer mit ihr 
verbundenen Gesellschaft, getätigt werden; solche Rechtsgeschäfte sind 
jedoch nichtig, wenn sie dazu führen, dass das Nettoaktivvermögen den 
Betrag des gezeichneten Kapitals zuzüglich der Reserven, deren Aus-
schüttung das Gesetz oder die Statuten nicht gestatten, unterschreitet. 

3) Ist ein einzelnes Mitglied des Verwaltungsrates Partei eines Rechts-
geschäftes im Sinne von Abs. 1, oder sind Mitglieder des Verwaltungsra-
tes eines in Art. 1097 Abs. 1 erwähnten Unternehmens oder ein solches 
Unternehmen selbst oder eine Person, die im eigenen Namen, aber für 
Rechnung dieser Mitglieder oder dieses Unternehmens handelt, Partei 
eines solchen Rechtsgeschäftes, darf das Rechtsgeschäft bei sonstiger 
Nichtigkeit dem Wohl der Gesellschaft nicht zuwiderlaufen. 

4) Auf Geschäfte, die im Rahmen von Art. 306b Abs. 1 Ziff. 9 getätigt 
werden, wird Abs. 2 nicht angewandt. 

Art. 355 Abs. 5a 

5a) Die Gläubiger können auch bei Gericht eine angemessene Sicher-
heit beantragen, wenn sie glaubhaft machen können, dass die Befriedi-
gung ihrer Forderungen durch die Kapitalherabsetzung gefährdet ist und 
sie von der Gesellschaft keine angemessenen Sicherheiten erhalten haben. 
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II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/68/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. September 2006 zur 
Änderung der Richtlinie 77/91/EWG des Rates in Bezug auf die Grün-
dung von Aktiengesellschaften und die Erhaltung und Änderung ihres 
Kapitals (EWR-Rechtssammlung: Anh. XXII - 2.07). 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Re-
ferendumsfrist am 1. Februar 2009 in Kraft, andernfalls am Tage der 
Kundmachung. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Otmar Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 


